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Lammert: Griechenland-Hilfe vom Bundestag gedeckt

Lammert: Griechenland-Hilfe vom Bundestag gedeckt<br /><br />Bundestagspräsident Norbert Lammert hat klargestellt, dass die jüngsten Hilfskredite für
Griechenland durch die Eurogruppe nicht den vom Bundestag vorgegebenen Rahmen überschritten haben. In einem Brief an den
Bundestagsabgeordneten Manfred Kolbe (CDU)  erläuterte Lammert, die von Kolbe erbetene Prüfung habe zu dem Ergebnis geführt, dass die Freigabe
der zweiten Tranche in Höhe von 49,1 Milliarden Euro innerhalb des genehmigten Gesamtrahmens erfolgt und somit korrekt sei. Kolbe, Mitglied des
Finanzausschusses, hatte gegenüber dem Bundestagspräsidenten und in einem Zeitungsartikel den Verdacht geäußert, die Freigabe durch die
Eurogruppe am 13. Dezember hätte die vom Bundestag am 30. November bewilligte Höchstgrenze von 43,7 Milliarden Euro überschritten und damit
gegen das Beteiligungsrecht des Parlamentes verstoßen.                        <br />Allerdings räumte Lammert ein, dass der dem Bundestags-Beschluss
zugrunde liegende Antrag des Bundesfinanzministeriums unübersichtlich gestaltet gewesen sei, so dass es hier zu Missverständnissen habe kommen
können. In einem zweiten Schreiben an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bat der Bundestagspräsident daher um klarere Formulierung
künftiger Anträge durch das Ministerium. Die unübersichtliche Gestaltung des am 30. November beratenen Antrags ändere jedoch nichts an der
Bewertung, wonach der Bundesfinanzminister bei seiner Zustimmung zur Freigabe von 49,1 Milliarden Euro im Einklang mit den Beschlüssen des
Bundestages gehandelt habe. Die von Kolbe geforderte Neubefassung des Bundestages sei somit nicht erforderlich.<br />Hintergrund des Vorgangs war
der Beschluss der Eurogruppe vom 13. Dezember über die Freigabe der zweiten Tranche in Höhe von 49,1 Milliarden Euro aus dem zweiten
Anpassungsprogramm für Griechenland. Kolbe, der im Bundestag gegen die Bewilligung gestimmt hatte, äußerte den Verdacht, die Bundesregierung
habe mehr Hilfsgelder zugesichert als vom Parlament gedeckt worden sei.<br />Der Bundestagspräsident erläuterte dazu, der Bundestag habe mit dem
Beschluss vom 30. November der beantragten Änderung des mit Griechenland bestehenden Memorandum of Understanding zugestimmt. Auch vor der
Auszahlung der letzten Tranche, für die der Bundestag im Rahmen des europäischen Stabilierungsmechanismus ein Recht auf Stellungnahme habe, sei
der Haushaltsausschuss befasst worden. Der grundsätzlichen Bewilligung der Hilfen für Griechenland in Höhe von insgesamt 144,6 Milliarden Euro habe
der Bundestag bereits am 27. Februar 2012 zugestimmt. Zudem wies Lammert darauf hin, dass sich aus dem Antrag im Bundestag sogar eine Summe
von maximal 53,9 Milliarden Euro ergab, die sich aus 43,7 Milliarden Euro Tranchenmitteln und weiteren 10,2 Milliarden Euro für den Schuldenrückkauf
Griechenlands zusammensetzt.    <br />Auch unterwegs aktuell informiert mit der kostenlosen App "Deutscher Bundestag" und unter m.bundestag.de.<br
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Kein Bundestag ist wie der andere. Jedes Mal haben die Wähler neu entschieden, wer stellvertretend für alle die Regeln entwickeln soll, die dann für alle
gelten werden. Jedes Mal haben die Wähler neu bestimmt, wie stark der Einfluss der einzelnen Parteien in der Volksvertretung sein soll, wer somit die
Regierung bilden kann und wer in die Opposition muss. Und deshalb beginnt auch jeder Bundestag ganz von vorn. Denn die neu gewählten
Abgeordneten können nicht von ihren Vorgängern vorbestimmt werden, deren Legitimität, für das Volk zu entscheiden, mit dem Zusammentreten des
neuen Bundestages erlischt.Der PräsidentDer Präsident leitet nicht nur die Bundestagssitzungen (in der er sich mit seinen Stellvertretern abwechselt), er
vertritt den Bundestag auch nach außen. Protokollarisch ist er als Repräsentant der Legislative nach dem Bundespräsidenten der zweite Mann im Staat.
Er ist nicht nur Adressat aller Eingaben und Entwürfe von Bundesregierung, Bundesrat oder Mitgliedern des Bundestages, er setzt sich auch für die
Würde des Bundestages und die Rechte seiner Mitglieder ein. Er ist der oberste Dienstherr der Bundestagsmitarbeiter und übt sowohl das Hausrecht als
auch die Polizeigewalt in den Gebäuden des Parlamentes aus.
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